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Einleitung

Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Hilfe 
an die private Wirtschaft

Unsere Wirtschaft als Ganzes, besonders aber unsere Industrie, ist heute 
bedrängt. Um Anhaltspunkte zur Beantwortung der Frage zu finden, ob der Staat in 
dieser Situation etwas tun kann, und allenfalls was, muss zunächst in einem ersten 
Teil die Ausgangslage skizziert werden. Dazu gehört einerseits eine knappe Ana­
lyse der heutigen Wirtschaftslage, anderseits eine ebenso knappe Skizze unserer 
schweizerischen Staats- und Wirtschaftsordnung. Im zweiten Teil gilt es dann, 
wichtige Möglichkeiten des Staates darzustellen und zu würdigen. Der dritte Teil ist 
Grenzen gewidmet, deren Überschreitung entweder ordnungspolitische Bedenken 
weckt oder auf die wirtschaftliche Tragbarkeit zu wenig Rücksicht nimmt. 
Abschliessend wird versucht, zusammenfassend einige Folgerungen zu ziehen.

Erweiterte Fassung eines Referates, gehalten an der Generalversammlung des Thurgaui- 
schen Handels- und Industrievereins in Weinfelden, am 10. Juni 1983.
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1. Ausgangslage

1.1. Der wirtschaftliche Trendbruch der 1970er Jahre
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Die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes zeigte anfangs der 1970er Jahre 
den markantesten Trendbruch der Nachkriegszeit (vgl. Grafik 1): die schweizerische 
Wirtschaft ist - ausgedrückt im realen Bruttoinlandprodukt - während über 20 
Jahren unaufhaltsam, durch unbedeutende Schwankungen nur kurzfristig unter­
brochen, ganz massiv gewachsen. Gegen Mitte der 1970er Jahre wurde sie dann 
von der schwersten Rezession der Nachkriegszeit und gleichzeitig von neuartigen 
Strukturproblemen geschüttelt. Die durchschnittliche reale Zuwachsrate des 
Bruttoinlandprodukts sank von fast 5% auf rund 1 % pro Jahr. Wir sind damit erneut, 
wie in weiter zurückliegenden Jahrzehnten (vgl. Grafik 2), in eine Stagnationsphase 
eingetreten, die vorläufig unsere Wirtschaft prägen dürfte. Kurzfristige Zwischen­
hochs und Zwischentiefs sollten unsern Blick für den mittelfristigen Trend nicht 
trüben und uns in unsern Dispositionen nicht verunsichern.

Die Ursachen dieses Trendbruchs waren mannigfaltig und können hier nur stich­
wortartig angedeutet werden: Weltwirtschaftlich sind es u. a. die ungelöste Wäh­
rungsordnung und die Erdölschocks mit ihren Auswirkungen auf die Inflation. 
Ölpreissenkungen der letzten Jahre lassen oft vergessen, dass ein Fass Rohöl bei­
spielsweise aus Saudiarabien 1972 1.55 $ und am 15. März 1983 immer noch 
29.-$ kostete. Als weitere Ursachen fallen ins Gewicht verschiedene Handels­
hemmnisse (sogenannte protektionistische Massnahmen) unserer Handelspart­
ner, eine neue, wohl die seit Jahrzehnten tiefgreifendste technologische Revolu­
tion, die Exportoffensive aufstrebender Nationen, wie insbesondere Japan, ferner 
weltweite Überkapazitäten in industriellen Bereichen, welche zu eigentlichen 
Dumpingpreisen verleiten und unsere Inlandindustrie im Übermass konkurrenzie­
ren. Binnenwirtschaftlich bewirkte einerseits dieser Konkurrenzdruck einen Preis- 
und Margenzerfall, während anderseits die Kosten, u. a. wegen anhaltend gross­
zügiger Lohn- und Sozialleistungen, infolge einer beispiellosen Eskalation der 
Steuer- und Soziallasten seit Mitte der 1960er Jahre bedrohlich gestiegen sind. 
Zusammen mit teils hektischen Wechselkursschwankungen schwächten sie die 
Ertragskraft vieler Unternehmungen. Der krisenhafte Einbruch und die anhalten­
den Strukturprobleme zehrten vielerorts an der Substanz, lähmten Initiative und 
Risikobereitschaft. Sie lösten hohe Arbeitslosigkeit aus und bewirken weit herum 
Unsicherheit. Die Herausforderungen haben sich seit Mitte der 1970er Jahre teils 
noch verstärkt und dürften das laufende Jahrzehnt beherrschen. Eine solche Fest­
stellung bedeutet weder Resignation noch Pessimismus. Die schweizerische Wirt­
schaft hat immer wieder Bewährungsproben bestanden und sich neuen Situa­
tionen stets angepasst.



Die Entwicklung des realen Bruttoinlandproduktes 1950 bis 1979 Grafik 1
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Entwicklungsphasen der schweizerischen Volkswirtschaft seit Beginn der Industrialisierung
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1.2. Bewährte schweizerische Marktwirtschaft
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Die Leitideen der Sozialen Marktwirtschaft sind in unserem Land bis heute weit­
gehend anerkannt geblieben. Indessen brechen mehr und mehr jene Grenzkon­
flikte auf, die im letzten Satz des Zitates von Prof. Müller-Armack angedeutet wer­
den. Bundesrat Furgler hat sich kürzlich in einem rethorisch brillanten Vortrag vor 
der Aargauischen Industrie- und Handelskammer zu diesen Problemen geäussert. 
Sein Bekenntnis zur freien, sozialen Marktwirtschaft sowie zur Bedeutung günsti­
ger staatlicher Rahmenbedingungen war eindrücklich. Dann tat er aber einen 
Schritt, den all jene nicht mehr werden mitvollziehen können, die sich der Gefahr 
von Grenzüberschreitungen bewusst sind. Er vertrat nämlich die These, der Staat

Was heisst nun aber eigentlich «Soziale Marktwirtschaft»? Der geistige Vater dieser 
Wirtschaftsordnung, Prof. Müller-Armack, hat die wichtigsten Merkmale wie folgt 
umschrieben:

Diese Anpassungsfähigkeit verdanken wir primär kreativen, dynamischen Unter­
nehmern und verständnisvollen Sozialpartnern. Ausserdem hat unsere Staats- und 
Wirtschaftsordnung die Voraussetzungen für ein relativ harmonisches Wirtschafts­
wachstum verbessert. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine gut aus­
gebaute Infrastruktur zur Verfügung stellt, im übrigen aber dem Bürger und der 
Wirtschaft die erforderliche Bewegungsfreiheit und Entfaltungsmöglichkeiten 
(noch) lässt, Missbräuchen wehrt und die freiwillige Solidarität durch ein vom Staat 
mitgetragenes dichtes Netz sozialer Sicherheit verstärkt. Staat und Wirtschaft 
brauchen keine Feindbilder zu sein. Sie können sich gegenseitig bedingen und 
ergänzen. Ich sage zu beiden ja, nötigenfalls aber auch nein. Dank unserer freiheit­
lich-föderalistischen Staatsordnung und der Sozialen Marktwirtschaft haben wir 
sowohl die konjunkturellen als auch die strukturellen Probleme bisher besser 
gemeistert als Staaten mit interventionistischen, zentralistischen oder gar planwirt­
schaftlichen Leitideen.

«Die Soziale Marktwirtschaft basiert auf der Funktion eines beweglichen und 
sich dynamisch entwickelnden Marktes... Sie ist angetreten mit dem Anspruch, 
durch den marktwirtschaftlichen Prozess nicht nur die Gütererzeugung anzu­
heben, den Bereich persönlicher freier Gestaltungsmöglichkeiten für den ein­
zelnen zu erweitern, sondern auch soziale Fortschritte zu erbringen ... Die 
Soziale Marktwirtschaft fordert keinen schwachen Staat, sondern sieht in einem 
starken demokratischen Staat die Voraussetzung für das Funktionieren dieser 
Ordnung ... Es wäre deshalb eine Farce, nur den unbeeinflussbaren Marktpro­
zess zu sehen, ohne seine vielfältige Einbettung in unsere Ordnung zu beach­
ten. Das bedeutet keineswegs ein Hinüberwechseln aus dem Markt in den staat­
lichen Bereich, weil die Mittel, die der Staatshaushalt transformiert, von der wirt­
schaftlichen Leistung des Marktes abhängig bleiben und marktkonform sein 
müssen. Es muss die Grenze eingehalten werden, deren Überschreitung eine 
Störung der Marktvorgänge bewirkt.»



2. Möglichkeiten

— eine liberale Aussenhandelspolitik;

— ein dichtes Netz sozialer Sicherheit;
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Die erste und wichtigste Aufgabe des Staates besteht darin, günstige Vorausset­
zungen für die freie Entfaltung des einzelnen Menschen und der Wirtschaft als 
Ganzes zu schaffen sowie Missbräuchen zu wehren. Zu diesen Rahmenbedingun­
gen gehören u. a.

- eine ausgewogene Geldmengenpolitik der Nationalbank, zwecks ausreichender, 
möglichst inflationsfreier Finanzierung der wirtschaftlichen und staatlichen 
Bedürfnisse;

— eine intakte Rechtsordnung mit der Gewährleistung von Ruhe und Ordnung im 
Innern sowie der Unabhängigkeit nach aussen;

- ein günstiges Investitionsklima, was insbesondere wenig Bürokratie und ange­
messene Gewinne voraussetzt;

— ein Steuerklima, das den Leistungswillen nicht lähmen und die Risikobereitschaft 
nicht schwächen soll.

dürfe sich nicht damit begnügen, Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern er 
habe mitzuhelfen, dass die Unternehmer diese richtig nützen. Offenbar traut er der 
staatlichen «Bürokratie», in welcher Form sie uns auch begegne, mehr Kreativität, 
mehr Verantwortung und schliesslich mehr Erfolg zu als den sicher auch nicht 
immer perfekten Unternehmern und Managern. Es scheint den Vorsteher des Eid­
genössischen Volkswirtschaftsdepartementes und mit ihm zahlreiche Politiker aus 
dem sogenannten bürgerlichen Lager nicht zu stören, dass damit Verantwortungen 
verwischt, Initiativen gelähmt und die Voraussetzungen für den Erfolg verschlech­
tert werden.

— die Infrastruktur im weitesten Sinn, also Bildungsstätten aller Stufen, ärztliche 
Versorgung, Verkehrserschliessungen, Umweltschutz, eine integere, bürgernahe 
Verwaltung usw.;

So stellt sich denn die Frage, welche konkreten Möglichkeiten der Staat wahrneh­
men soll und darf, bzw. wo kritische Grenzen des staatlichen Engagements liegen.



2.1. Finanz- und Steuerpolitik

Zunahme in %19781965Land

Quelle: OCDE/Statistiques de recettes publiques des pays membres 1965—1978.

6

Schweiz
Schweden
Norwegen
Niederlande
BR Deutschland
Österreich
Italien
Vereinigte Staaten
Grossbritannien
Frankreich

Wir dürfen, und zwar ohne überheblich und selbstsicher zu werden, feststellen, 
dass unser Staat seine Aufgaben bisher grosszügig, vielleicht dann und wann fast 
allzu ehrgeizig wahrgenommen hat und weiterhin wahrzunehmen bereit ist. Einige 
Beispiele mögen zeigen, welches solche Möglichkeiten sind.

Die Fiskalbelastung (Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) 
in Prozenten des Bruttoinlandproduktes

20,7
35,6
33,6
35,5
31,6
34,7
29,2
26,5
31,0
35,0

Bis in die zweite Hälfte der 1970er Jahre hinein haben Bund, Kantone und Gemein­
den ihr übermässiges Ausgabenwachstum mit sukzessive steigenden Steuer­
lasten und Schulden finanziert. Die gesamte Fiskalbelastung in der Schweiz 
(Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie obligatorische Sozialversi­
cherungsabgaben) ist zwischen 1965 und 1978 um über 50% gestiegen. Diese 
Zuwachsrate liegt weit über dem Durchschnitt aller OECD-Staaten und hat unserer 
Wirtschaft steuerliche Konkurrenzvorteile gegenüber dem Ausland geraubt (vgl. 
nachstehende Tabelle). Trotzdem blieben Defizite, welche die Schulden zwischen 
1970 und 1978 von 34 auf 68 Mrd. anwachsen liessen. Höhere Steuern und Schul­
den waren der Preis für den Aufbau jenes Leistungs- und Sozialstaates, der im 
Urteil von alt Bundesrat Tschudi die Schweiz zur stolzen Qualifikation berechtigt, 
ebenso wie die Bundesrepublik ein «sozialer Rechtsstaat» zu sein. Darüber wollen 
wir uns freuen.

31,5
53,1
47,3
46,7
38,0
41,3
34,5
30,4
35,2
39,4

52,2
49,2
40,8
31,5
20,6
19,0
18,2
14,7
13,5
12,6
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Dem Bund steht indessen die Bewährungsprobe erst noch bevor. Wenn es das 
wichtigste Ziel der Finanz- und Steuerpolitik ist (wie es der französische Finanzwis­
senschafter Masoin einmal ausgedrückt hat), «Das Gedeihen der Volkswirtschaft zu 
bewirken und aufrecht zu erhalten», so drängen sich in der heutigen und vorläufig 
anhaltenden wirtschaftlichen Stagnation folgende Leitideen auf:

1. Neue oder höhere Steuern und Abgaben irgendwelcher Art sind volkswirtschaft­
lich und steuerpsychologisch nicht gerechtfertigt. Der Bund muss vorläufig mit den 
Mitteln auskommen, über die er rechtmässig verfügt. Das schliesst weitere gene­
relle Steuererhöhungen sowie fiskalisch motivierte neue Steuern aus. Diese Forde­
rung ist auch finanzpolitisch vertretbar, nachdem wir dem Bund immer wieder 
durch Steuererhöhungen (Warenumsatzsteuer, Verrechnungssteuer, Stempelab­
gaben, Alkohol- und Tabaksteuer, Preiszuschläge usw.) Mehreinnahmen zugestan­
den haben, die sich allein seit 1976 auf jährlich 2'/z Mrd. Franken summieren. Der 
längst fällige Ausgleich der kalten Progression bei der direkten Bundessteuer gibt 
dem Bund keinen Anspruch auf Kompensation. Diese Korrektur bedeutet keine 
Steuerentlastung, kein «Steuergeschenk». Es gilt lediglich zu vermeiden, dass sich 
der Bund weiterhin unrechtmässig bereichert und der Steuerzahler ungerecht­
fertigte, willkürliche und automatische Mehrbelastungen auf sich nehmen muss. 
Auch wenn künftig die Folgen der kalten Progression zwingender als bisher aus­
geglichen werden, kommt der Bund in den Genuss teuerungsbedingter Mehrein­
nahmen. Wir hungern ihn nicht aus, verhindern aber sachlich und rechtlich nicht 
vertretbare Inflationsgewinne. Für die Einführung einer Schwerverkehrsabgabe 
oder einer Autobahnvignette fehlen die Voraussetzungen mindestens so lange, als 
nicht erwiesen und akzeptiert ist, dass die Strassenrechnung bzw. die Kategorien­
rechnung eine Unterdeckung aufweist. Demgegenüber erscheint das Projekt einer 
Umgestaltung der Warenumsatzsteuer (Ausschaltung der «faxe occulte» mit Kom­
pensation durch Einschränkung der Freiliste, insbesondere die Unterstellung der 
Energie) als sinnvoll. Es ist eine der Möglichkeiten, Wettbewerbsverzerrungen zu

Seither kämpfen wir um die Konsolidierung, d. h. um die Festigung des angeschla­
genen finanziellen und wirtschaftlichen Fundaments. Die Staats- und Steuerquote 
hat sich stabilisiert, sogar leicht zurückgebildet. Die Gesamtausgaben von Bund, 
Kantonen und Gemeinden beliefen sich im Jahre 1978 mit 43 Mrd. Franken auf 27% 
des Bruttosozialprodukts, im Jahr 1981 auf 50 Mrd. Franken oder knapp 26% des 
Bruttosozialprodukts. Die Steuereinnahmen stiegen im selben Zeitraum von 
33 Mrd. Franken auf 38 Mrd. Franken, was 1978 21%, 1981 knapp 20% des Brutto­
sozialprodukts ausmachte. Schliesslich erreichten 1981 die Schulden mit 74 Mrd. 
Franken absolut zwar einen Höchststand (1978 waren es 68 Mrd. Franken). Doch 
nahm ihr Gewicht am Bruttosozialprodukt von 43% auf 38% ab. Den Gemeinden 
gelang es sogar, seit 1977 Einnahmenüberschüsse zu erzielen und trotzdem viel­
fach die Steuern zu senken. Diese Entwicklung der öffentlichen Finanzen in den 
letzten Jahren darf unter finanz- und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten positiv 
gewertet werden.
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Zusammenfassend gilt es, sich von der Illusion zu lösen, die sogenannte Sanierung 
der Bundesfinanzen sei eine zeitlich begrenzte Einmalaktion, die auf das Jahr X 
abgeschlossen werden könne. Sie ist und bleibt eine Daueraufgabe, ein perma­
nentes Ringen in einer volkswirtschaftlich und gesellschaftlich sich stets wandeln­
den Umwelt.

mildern und die Investitionen steuerlich zu entlasten. Im übrigen wären, unter 
angemessener Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten im Bund und in 
den Kantonen, weitere wirtschaftsfreundliche Korrekturen anzustreben, wie z. B. 
grosszügige Verrechnung von Verlustvorträgen, steuerfreie Rückstellungen für 
Forschung und Entwicklung, Vermeidung der Doppelbelastung der ausgeschütte­
ten Gewinne bei der Gesellschaft und beim Aktionär u. a.

2. Unsere Anstrengungen haben sich auf noch verstärkte Ausgabendisziplin und 
eine wirkungsvolle Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen zu konzentrieren. 
Das Anschlussprogamm zum linearen, zeitlich begrenzten Subventionsabbau allein 
genügt nicht. Zusätzlich sind Gesetzesänderungen in die Wege zu leiten, die insbe­
sondere allzu starre Index-Automatismen lockern (für Löhne, Renten, Subventio­
nen) und den gezielteren Einsatz der verfügbaren Mittel ermöglichen. Ausserdem 
liesse sich die gegenwärtige Stellenplafonierung in der Bundesverwaltung durch 
einen teilweisen Personalstopp ablösen, vor allem auch mit Rücksicht auf kleiner 
werdende Belastungen von Bundesämtern im Zusammenhang mit der Neuvertei­
lung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen. Für diese staatspolitisch wich­
tige Aufgabe bestehen heute finanzwirtschaftlich beste Voraussetzungen. Beson- 
dern Verhältnissen kann über den Finanzausgleich Rechnung getragen werden. 
Man sollte deshalb diesbezüglich nicht allzu zimperlich sein und sich nicht 
scheuen, Aufgaben an die Kantone zurückzugeben, selbst wenn sie dann dort 
durch Entscheide des Souveräns vielleicht weniger «grosszügig», dafür massge­
schneiderter wahrgenommen werden als nach dem heutigen «Diktat aus Bern».

3. Der Bund soll das seit einigen Jahren in vielen Kantonen und Städten angewandte 
Rechnungsmodell übernehmen. Dieses unterscheidet klar zwischen dem laufen­
den (Konsum-) Haushalt einerseits und dem Investitionshaushalt anderseits. Es 
basiert auf der volkswirtschaftlich richtigen These, dass Investitionen nicht zwin­
gend und nicht voll aus laufenden Einnahmen finanziert werden müssen, sondern 
dass sich hierfür eine teilweise Fremdfinanzierung rechtfertigen kann. Vorausset­
zung ist natürlich eine konsequente Abschreibungspolitik. Die Übernahme dieses 
Rechnungsmodells durch den Bund würde klarer als bisher zeigen, ob man sich 
bereits für laufende Ausgaben (unter Einbezug der Abschreibungen) verschuldet, 
ein wie hoher Teil der Ausgaben mit Investitionscharakter durch Steuern bzw. 
Schulden finanziert wird, und ob wir näher an den Grenzen der Besteuerung oder 
an den Grenzen der Verschuldung stehen.



2.2. Wirtschaftspolitik
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c) Schliesslich hat der Bund durch weitere Aktionen versucht, Impulse zur Anpas­
sung der Wirtschaft an die veränderten Verhältnisse zu geben. Mit dieser drang er 
allerdings schon stärker in den Grenzbereich zwischen ordnungspolitisch vertret­
baren und abzulehnenden Massnahmen vor. Der Erfolg ist schwer messbar, und 
die Gefahr ist gross, dass ein Teil der Aufgaben und Institutionen auch dann beibe­
halten wird, wenn die Voraussetzungen entfallen. Es handelt sich insbesondere um

b) Ein anderes Instrument sind — unter bestimmten Voraussetzungen — besondere 
Investitions- und Beschaffungsprogramme. Solche Programme hat der Bund 
bereits in den Jahren 1975/76 durchgezogen. Damit wurde sicher nicht das dama­
lige Tief überwunden, aber es wurden erwünschte beschäftigungspolitische 
Effekte erzielt und das Absinken der Inlandnachfrage etwas gebremst, bzw. die 
Erholung erleichtert. Voraussetzung sind sachlich dringende, baureife Projekte, für 
die der Staat ohnehin die Verantwortung trägt, und die deshalb ordnungspolitisch 
keinen «Sündenfall« darstellen. Das von den Eidgenössischen Räten im Frühjahr 
1983 verabschiedete neue Beschäftigungsprogramm verdient m. E. eine weniger 
gute Note. Es enthält allzu viele Kredite, die nicht einem dringenden Bedürfnis ent­
springen, sondern häufig einfach der Aufstockung etwas knapp bemessener Bud­
getpositionen dienen.

Es gehört zu den verfassungsmässigen Aufgaben des Bundes, «eine ausgegli­
chene konjunkturelle Entwicklung... zu gewährleisten» (Art. 31 <’uin<’uies BV). Drei 
dieser Möglichkeiten sollen kurz skizziert werden:

— das Impulsprogramm I (1978) mit der Schaffung einer Software-Schule, der För­
derung der praxisorientierten Forschung, der Erleichterung des Zugangs zu 
Datenbanken und Impulsen zum baulichen Energiesparen;

a) Von besonderer Bedeutung ist in der heutigen Bedrängnis die Export-Risiko­
garantie (ERG). Deren Finanzierung erfolgte bisher ausschliesslich durch Gebüh­
ren der Unternehmungen und nicht etwa durch allgemeine Bundesmittel. Während 
Jahren überstiegen die Einnahmen die ausbezahlten Schadenvergütungen. Die 
Überschüsse wurden einem Fonds gutgeschrieben. Seit einigen Jahren schliesst 
nun allerdings die jährliche ERG-Rechnung mit Defiziten ab, und der Fonds 
schmolz zusammen. Der Bund muss in Vorschuss treten. Solche Vorschüsse ent­
sprechen indessen der Konzeption des Gesetzes, und es besteht kein Anlass, nun 
allzu rasch an eine Revision heranzutreten, sei es, dass die Prämien erhöht oder 
die Leistungen eingeschränkt würden. Vielmehr kann die ERG ihre Wirkung nur 
erzielen, wenn sie in schwierigen Zeiten flexibel genug ist und nicht Jahr für Jahr 
selbsttragend sein will. Das schliesst nicht aus, dass sie längerfristig gesehen sich 
selber erhalten muss. Wir verstossen aber weder gegen den Sinn des Instruments 
noch gegen das Gesetz, wenn wir vorläufig sowohl eine Verteuerung als einen Lei­
stungsabbau der ERG ablehnen.



2.3. Personalpolitik
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— Massnahmen zur Milderung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten (1978) mit er­
höhten Abschreibungsmöglichkeiten sowie der Aufstockung der Bundesbeiträge 
zugunsten der Zentrale für Handelsförderung und der Verkehrszentrale;

- das Impulsprogramm II (1982) mit der Schaffung der Wirtschaftsinformatik- 
Schule Schweiz, haustechnischen Ausbildungs- und Weiterbildungskursen so­
wie der Förderung der technologischen Entwicklung der Sensoren für Mess- und 
Regeltechnik;

— Massnahmen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Landesteile (1978) mit Diversifi­
kationshilfen und Steuererleichterungen sowie Krediten und Bürgschaften für 
die Ansiedelung neuer Industrien;

- die Neuregelung der Arbeitsbeschaffungsreserven und die Revision der Arbeits­
losenversicherung (1982).

Die staatliche Personalpolitik erweist sich für die Wirtschaft deshalb als bedeu­
tungsvoll, weil davon Signalwirkungen ausgehen, die das Verhalten der privaten 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer prägen. Erinnern wir uns der Ausgangslage: Der 
wirtschaftliche Trendbruch der 1970er Jahre und die noch nicht abgeschlossenen 
Strukturbereinigungen setzten weiten Teilen unserer Wirtschaft hart zu. Gewinne, 
Cash-flow und Reserven wurden arg strapaziert (vgl. Grafiken 3 und 4). Umgekehrt 
haben sich die Reallöhne der Arbeitnehmer praktisch kontinuierlich verbessert. 
Was sich heute nun aber aufdrängt, ist eine eigentliche Renaissance der Gewinne, 
nicht primär zwecks höherer Ausschüttungen (obwohl sich da und dort auch

Es wäre indessen falsch zu meinen, ohne diese Impulse des Bundes sei oder wäre 
in der Wirtschaft nichts gegangen. Ein gutes Beispiel «bundesfreier Initiative» ist 
der von der Aargauischen Industrie- und Handelskammer gemeinsam mit der 
Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) Brugg-Windisch aufgezogene Beratungs­
und Weiterbildungsdienst. Diese «Forschungs- und Entwicklungsinstitution für 
Technologie-Transfer» (abgekürzt FITT) ermöglicht den Unternehmungen direkten 
Zugang zur Forschungs- und Entwicklungskapazität der HTL. Die Rolle, die der 
Aargauischen Industrie- und Handelskammer dabei zukommt, ist die eines Schar­
niers, das die beiden Seiten (Unternehmung/HTL) zusammenhält. In den Mitteilun­
gen 4/1983 schreibt die Aargauische Industrie- und Handelskammer, dass die bis­
herigen Erfahrungen ermutigend und positiv seien. «Es hat sich gezeigt, dass 
dieses System funktionsfähig, flexibel und praxisnah ist. Statt Millionenbeträge an 
Steuergeldern in nicht oder nur ungenügend funktionsfähigen Institutionen zu 
investieren, wird hier vorhandenes Potential (d. h. Dozenten, Diplom- und Seme­
sterarbeiten, Geräte und Anlagen, Ausbildungskurse usw.) sowie vorhandenes 
Know-how genutzt und (vermehrt) in den Dienst der Wirtschaft gestellt.»
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Grafik 4
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In diesem Zusammenhang verdienen neuere Erkenntnisse aus der Bundesrepublik 
Erwähnung. In den Diskussionsbeiträgen des Weltwirtschaftlichen Instituts der 
Universität Kiel vom März 1982 wird aufgrund empirischer Untersuchungen fest­
gestellt, es bestätige sich nicht, dass lohnpolitische Zurückhaltung zu einem Nach­
frageausfall führe. «Für das Kaufkraftargument, wonach mehr Reallohn zu mehr 
Nachfrage und mehr Beschäftigung führe, finden sich keine empirischen Anhalts­
punkte.» Je höher nämlich — bei sonst gleichen Voraussetzungen — die Lohn­
kosten sind, um so geringer werden Margen und Gewinne. So lange aber keine 
besseren Gewinnerwartungen winken, wird es kaum gelingen, die Investitions­
schwäche als entscheidende Ursache der gegenwärtigen Stagnation zu überwin­
den. Wie dringend ein Schrittwechsel ist, geht auch daraus hervor, dass in der 
Schweiz von 1973 bis 1983 real der private Konsum um 7%, der Staatsverbrauch 
sogar um 22% zugenommen haben, die Investitionen jedoch um 11% gesunken 
sind.

In solchen Phasen muss auch der Staat flexibler werden. Er darf sich nicht mehr an 
starre Index-Automatismen klammern oder Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohn­
korrekturen erwägen. Generelle Lohn- und Rentenanpassungen haben sich ver­
mehrt an finanz- und volkswirtschaftlichen Gegebenheiten sowie an den sozial­
politischen Erfordernissen zu orientieren. Andernfalls wird es stets schwieriger, 
dass die bis anhin vernünftigen Arbeitnehmer in den meisten Branchen der priva­
ten Wirtschaft weiterhin Hand bieten für flexible Lösungen in Gesamtarbeitsver­
trägen oder bei einzelbetrieblichen Lohnvereinbarungen. Das kürzlich erneuerte 
Friedensabkommen in der schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie stellt 
den Gewerkschaften ein gutes Zeugnis für Einsicht, Nüchternheit und Loyalität 
aus. Es ist ein praktischer Beitrag zur Lösung der wirtschaftlichen Herausforderun­
gen. Demgegenüber hört sich die vom Schweizerischen Eisenbahnerverband 
(SVE) bekundete Solidarität mit den Arbeitnehmern in der Privatwirtschaft zwar 
schön an. Sie nützt aber nichts, wenn dieselben Kreise ihre Lohnforderungen wei­
terhin starr an den Index binden anstatt vermehrt die wirtschaftlichen Grenzen mit­
zuberücksichtigen. Geradezu grotesk wird es, wenn VPOD-Sekretär und National­
rat Renschler glaubte, dem Präsidenten des Schweizerischen Metall- und Uhren­
arbeitnehmer-Verbandes eine Rüge erteilen zu müssen, weil dessen Zustimmung 
zu der im neuen Friedensabkommen ausgehandelten Arbeitszeitverkürzung ohne 
volle Lohnkompensation «eigentlich schon einem Verrat gleichkomme».

solche rechtfertigen), sondern in erster Linie zwecks Festigung des geschwächten 
finanziellen Fundaments, sowie zwecks Erleichterung von Innovationen und Inve­
stitionen als Voraussetzung für ein wieder harmonischeres Wachstum. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit eines Schrittwechsels zwischen den Ansprüchen der 
Arbeitnehmer und jenen der Unternehmungen.



3. Grenzen

3.1. «Wirksame (staatliche) Beschäftigungspolitik»
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Die Stossrichtung der Initiative war klar: Von der scheinbar harmlosen Beratung 
und Vermittlung bis zur Beurteilung der Existenz- und Entwicklungswürdigkeit ein­
zelner Unternehmungen sollten staatliche oder vom Staat eingesetzte Organe 
weitreichende Kompetenzen erhalten. Wer sich selber behauptet und Erfolg hat, 
dürfte vom Reinertrag noch einen Zuschlag zur ordentlichen Steuer entrichten, um 
erfolglosen, nach Meinung des Staates aber erhaltungswürdigen Unternehmungen 
unter die Arme zu greifen. Offensichtlich haben die Stimmbürger eingesehen, dass 
mit dieser Initiative die wirtschaftlichen Herausforderungen nicht gemeistert wer-

Ein wichtiges Merkmal der Marktwirtschaft ist die Unternehmerinitiative, die Unter­
nehmerverantwortung (und zwar im umfassenden Sinn), kurz: Der Unternehmer als 
«Pferd, das den Karren zieht», wie es Winston Churchill einmal gesagt hat. Werden 
diese Unternehmerfunktionen allzusehr beschränkt, wird insbesondere die Verant­
wortung verwischt, so nähern wir uns einer jener Grenzen, von denen Prof. Müller- 
Armack sagte, deren Überschreitung würde «eine Störung der Marktvorgänge» 
bewirken. Im Laufe dieses Jahres standen und stehen sowohl auf kantonaler als 
auch auf Bundesebene Projekte zur Diskussion, die dieses Spannungsfeld ver­
anschaulichen.

Ende Juni hatten die Aargauer Stimmbürger über eine Volksinitiative der Sozial­
demokratischen Partei des Kantons Aargau zu entscheiden, die eine «wirksame 
Beschäftigungspolitik» versprach. Nach dem Willen der Initianten hätte der Kanton 
z. B. Betriebe «in ihren Expansions-, Diversifikations- und Innovationsvorhaben» 
unterstützen können, «sofern deren Existenz für den Kanton, eine Region oder 
Gemeinde wichtig ist». Ferner wollte der Kanton beratend und vermittelnd mit­
wirken bei der Ansiedelung neuer Betriebe, der Expansion, Diversifikation und 
Innovation, der überbetrieblichen Koordination im Bereich der Forschung und Ent­
wicklung, der Absatzförderung im In- und Ausland. Zur Finanzierung dieser und 
anderer Massnahmen wäre durch einen Zuschlag von 2 bis 10 Prozent der einfa­
chen Staatssteuer vom Reinertrag der Kapitalgesellschaften ein Fonds gespiesen 
worden. Als Konsultativorgan hätte ein sogenannter Wirtschaftsrat u. a. Empfeh­
lungen für das Verhalten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aufstellen dürfen! 
Für die verschiedenen Massnahmen wurden Grundsätze formuliert, wie z. B. 
«Gefährdete Betriebe dürfen nur so lange unterstützt werden, als begründete Aus­
sicht auf langfristige Erhaltung der Arbeitsplätze besteht», oder: «Die regionale 
Konzentration von Betrieben mit geringer Wertschöpfung und unterdurchschnitt­
lichen Entwicklungsaussichten ist zu verhindern», oder: «Es sind diejenigen 
Betriebe zu bevorzugen, die wichtige Unternehmerfunktionen vereinigen» usw. Alle 
diese Grundsätze hätte der Regierungsrat «auf dem Verordnungsweg» konkretisie­
ren müssen!
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den können, dass vielmehr die staatliche Bürokratie sich zum Richter über das wirt­
schaftliche Frontgeschehen aufspielt, die Sozialpartner (über den Wirtschaftsrat) 
bevormundet werden, und mit der vorgeschlagenen Finanzierung gutes Geld dem 
schlechten nachgeworfen wird. Sie lehnten das Volksbegehren — ohne dass ein 
Gegenvorschlag vorgelegen hätte — mit 33 714 zu 9958 Stimmen ab.

Als innovativen Interventionismus bezeichnet der Direktor der Zürcher Handels­
kammer in der Neuen Zürcher Zeitung Nr. 148 vom 28. Juni 1983 das Projekt einer 
Innovations-Risikogarantie, das in der Küche des Bundesamtes für Konjunktur­
fragen ausgeheckt und inzwischen vom Bundesrat den Eidgenössischen Räten 
zugeleitet worden ist. Dieses Projekt unterscheidet sich grundlegend von der 
bestehenden Export-Risikogarantie des Bundes. Hier (bei der ERG) geht es darum, 
durch Prämien der Versicherten Risiken zu mildern, welche ausserhalb des unter­
nehmerischen Verantwortungsbereichs entstehen, Risiken aber, welche die Über­
nahme oder die erfolgreiche Abwicklung eines Geschäftes erschweren, vielleicht 
verunmöglichen könnten.

Hier (bei der IRG) müsste der Bund für Risiken einstehen, die dem Unternehmer 
bzw. seinem Finanzierungsinstitut aus einem (Entwicklungs-) Projekt erwachsen, 
dessen Beurteilung innerhalb des unternehmerischen Verantwortungsbereichs 
erfolgen kann und muss. Weil sich der Bund finanziell engagiert und deshalb mit­
verantwortlich fühlt, hat er verständlicherweise die Projektbegleitung sicherzustel­
len. Eine beratende Kommission kann einen vom Unternehmer gewählten Projekt­
begleiter ablehnen. Die Unternehmerverantwortung wird also in verschiedener 
Hinsicht verwischt. Der Staat bietet Zuckerbrot und fördert so die Karies des freien 
Unternehmertums.

Das Projekt entspringt einerseits der irrigen Vorstellung, vor allem kleine und mitt­
lere Unternehmungen bedürften derartiger staatlicher Impulse, und anderseits 
dem Bestreben, die Existenzberechtigung der in der vorberatenden Expertenkom­
mission dominierenden sogenannten Erfinder, der Unternehmensberater und 
staatlichen Wirtschaftsförderer, zu beweisen. Wer über einige Fronterfahrung in — 
unbeeinflussten! —Industrieunternehmungen verfügt, ist nicht bloss enttäuscht, 
sondern entsetzt über den Mythos der staatlichen Machbarkeit und Unfehlbarkeit, 
der sich von der Expertenkommission über das Bundesamt für Konjunkturfragen, 
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement bis hinauf in den Bundesrat 
durchgesetzt hat. Weder ist der vom Departementsvorsteher in einem Vortrag in 
Rüschlikon erweckte Eindruck berechtigt, das Gros unserer Klein- und Mittel­
betriebe habe die technologische Entwicklung verschlafen, noch stellen sich echte 
Finanzierungsprobleme. Modernste Technologien sind wichtig, lassen sich aber 
nicht überall und schlagartig einsetzen, weil sie zwar ein entscheidendes, aber

3.2. «Innovativer Interventionismus»
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nicht das einzige Kriterium für die Fixierung und Durchsetzung geschäftspoliti­
scher Ziele darstellen.

Was wir heute brauchen, sind deshalb attraktivere Gewinnerwartungen und nicht 
eine vom Staat geförderte und mitgetragene Finanzierung. Der Innovations-, Inve- 
stitions- und Finanzierungsentscheid darf dem Unternehmer nicht abgenommen 
oder «partnerschaftlich» aufgeteilt werden, weil sonst die Gefahr von Fehlinvestitio­
nen — für etwas hat man ja dann die Risikogarantie! — wächst. Den staatlichen 
Behörden bieten sich ausreichend Möglichkeiten, um die private Unternehmer­
initiative zu beleben, die Gewinnerwartungen zu verbessern und die Eigenfinanzie­
rung zu erleichtern. In dieser Beziehung können und sollen sie kreativ sein. Das 
Projekt einer staatlichen Innovations-Risikogarantie ist indessen Ausdruck eines 
trügerischen staatlichen Eifers, nicht wirtschaftlicher Notwendigkeit. Die Spitzen­
verbände der angeblich hilfsbedürftigen Unternehmungen (vor allem Gewerbever­
band, Vorort und Zentralverband) lehnen denn auch das Projekt konsequent ab.

Der Staat sollte sich jedoch nicht nur davor hüten, ordnungspolitische Grenzen zu 
überschreiten, sondern auch vermeiden, die wirtschaftliche Tragbarkeit der von 
ihm verschriebenen (Sozial-) Rechte verschiedenster Art zu missachten. Massge­
schneiderte, durch die Sozialpartner gemeinsam erarbeitete Lösungen sind besser 
als vom Staat erlassene schematische Normen oder eine auf dem internationalen 
Parkett konstruierte «Sozial-Charta».

Überforderungen können sich im bereits skizzierten Bereich der Steuerpolitik, vor 
allem aber im Kündigungs- und Mieterschutz, ja überhaupt in der Sozialpolitik 
ergeben. Auch der in den letzten Jahren befriedigende Abschluss der Rechnung 
unserer bundeseigenen Sozialwerke (AHV, IV) darf nicht darüber hinwegtäuschen,

Der Bund sollte endlich aufhören, Schiedsrichter über unternehmerische Ent­
scheide zu spielen, nachdem sich sogenannte partnerschaftliche Lösungen 
zwischen Staat und Privatwirtschaft im Bereich der Uhrenindustrie ja nicht aus­
gesprochen vorbildlich und erfolgreich ausgewirkt haben, und die (staatlichen) 
Hochschulen erst um den Anschluss im Bereich der Mikroelektronik und der Infor­
matik kämpfen. Die Gründe für die vorläufige Investitionsschwäche der schweizeri­
schen Wirtschaft liegen auch nicht in ungenügenden Finanzierungsmöglichkeiten. 
Unternehmungen, die ein erfolgversprechendes Projekt erarbeitet haben und reali­
sieren wollen, erhalten die erforderlichen Mittel. In einem Aufsatz über die Risiko­
kapitallücke hat Prof. Kneschaurek dargelegt, dass der (theoretische) Bedarf an 
Risikokapital an sich zwar das Angebot übersteige, dass sich dieser Bedarf aber 
nicht in einer entsprechenden Nachfrage niederschlage. Weil der Wille und die 
Bereitschaft zur Vornahme von Investitionen fehlt, liegt das vorhandene Risikokapi­
tal teilweise brach.
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- durch staatliche Instanzen noch mehr als bisher bestimmen lassen, welcherWett- 
bewerb marktkonform ist, und was angemessene Preise sind;

dass längerfristig die Belastungen wegen der Verschiebungen in der Altersstruktur 
sowie des gesetzlich verankerten Automatismus für die Rentenanpassungen 
selbst dann erheblich grösser werden, wenn ein zusätzlicher Leistungsausbau 
unterbleibt. Umgekehrt hängt es wesentlich vom Gang der Wirtschaft und von der 
durch diesen geprägten Leistungskraft des Staates ab, ob die für die Finanzierung 
erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen. Kein Gesetz und keine bundesrätlichen 
Versprechungen vermögen Sozialleistungen zu garantieren. Entscheidende Vor­
aussetzungen sind und bleiben eine ertragsstarke Wirtschaft und der Wille zur Soli­
darität. Beides ist heute angeschlagen. Zurückhaltung und der gezieltere Einsatz 
der verfügbaren Mittel (beispielsweise durch Heraufsetzung des Rentenalters ver­
heirateter Frauen, deren Ehemann noch voll im Erwerbsleben steht), sind unerläss­
lich.

- den ohnehin teils ruinösen und - dank unserer liberalen Einfuhrpolitik - häufig 
vom Ausland diktierten Preiskampf noch verschärfen;

- Selbsthilfemassnahmen von Unternehmungen unterbinden und dadurch den 
Konzentrationsprozess in unserer Wirtschaft beschleunigen;

- einer Bürokratie Vorschub leisten, die in andern Ländern ganze Branchen dem 
Ruin nahegebracht hat und jetzt aufgrund schmerzlicher Erfahrungen zurück­
buchstabiert wird?

Kein Land, das sich solcher und anderer untauglicher Rezepte bedient hat, die alle 
vom Glauben an die staatliche Machbarkeit und Unfehlbarkeit geprägt sind, 
vermochte bisher die wirtschaftlichen Herausforderungen, insbesondere auch 
das zentrale Problem der Arbeitslosigkeit, besser als wir zu lösen. Im Gegenteil:

Eine Überforderung besonderer Art ergibt sich aus dem vor allem von Konsumen­
tenorganisationen verfochtenen Dogma der Tiefstpreise. Wir kranken doch im all­
gemeinen nicht an mangelndem Wettbewerb, nicht an «missbräuchlichen» Preisen 
und nicht an zu hohen Margen. Im Gegenteil: Wir sind häufig nicht bereit, den ange­
messenen Preis zu bezahlen, der auch dem Unternehmer das gibt, was er braucht. 
Nachher wundern wir uns, wenn vielen der Atem ausgeht, und wir klagen gleich­
zeitig über Fusionen, Konzentrationen und die Zerstörung mittelständischer Struk­
turen. Zu deren Rettung greift der Staat dann wieder zu Subventionen oder andern 
Krücken. Dieser Zusammenhänge sollten sich sowohl die übereifrigen Verfechter 
eines neuen Bundesamtes für Preisüberwachung als auch jene neo-liberalen 
Theoretiker bewusst werden, deren Kritik am ständerätlichen Entwurf zu einem 
neuen Kartellgesetz wenig Sinn für Realitäten verrät. Nichts gegen die geltende 
Missbrauchsgesetzgebung. Sie hat sich — übrigens auch im Urteil des Bundes­
rates — bewährt. Warum aber will man
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Staat und Wirtschaft sind während Jahrzehnten überfordert worden. Sie haben 
sich auf ein praktisch unbegrenztes Wachstum ausgerichtet, ungeachtet der 
Erfahrung, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen können. Der Trendbruch 
der 1970er Jahre war deshalb unvermeidlich, trifft uns aber hart. Heute hat die 
Konsolidierung, d. h. die Wiedererstarkung des wirtschaftlichen und finanziellen 
Fundaments, Priorität. Alles, was der Staat verspricht und verteilt, trügt, wenn nicht 
eine ertragsstarke Wirtschaft dafür bürgt. Zur Erstarkung bedarf es primär der 
Rückbesinnung auf die private Unternehmerinitiative, echter Sozialpartnerschaft und 
einer eigentlichen Renaissance der Gewinne. Ohne ausreichende Gewinne sind 
Innovationen und Investitionen, sind Forschung und Entwicklung, Arbeitsplätze, 
materieller Wohlstand und soziale Sicherheit im Eimer. Der Staat darf den uner­
lässlichen Strukturwandel in der Wirtschaft nicht verhindern. Verkalkte Strukturen 
bersten früher oder später. Er kann und soll den Anpassungsprozess erleichtern, 
aber nicht mit bürokratischen Eingriffen in den Markt und den Wettbewerb, auch 
nicht mit immer noch höheren Steuern und Sozialabgaben, sondern in erster Linie 
mit günstigen Rahmenbedingungen, einem dichten Netz sozialer Sicherheit sowie 
mit gezielten und begrenzten Impulsen bzw. Erleichterungen zur Überwindung kon­
junktureller und struktureller Schwierigkeiten. Parallel dazu muss das Wachstum 
der laufenden (Konsum-) Ausgaben des Staates wirkungsvoller gebremst werden, 
damit die unerlässliche Phase der Steuerruhe ohne übermässige Verschuldung 
durchgehalten werden kann.

Letztlich aber bleibt es eine Frage der persönlichen Grundhaltung jedes einzelnen, 
ob die Konsolidierung in Staat und Wirtschaft gelingt, und ob wir so die Voraus­
setzungen für die angestrebte ausgeglichene wirtschaftliche Entwicklung schaf­
fen. Zwei Merkmale sollten diese Grundhaltung prägen. Entscheidend ist zunächst 
der Wille zur eigenen, nicht zu der vom Staat verschriebenen Verantwortung gegen­
über sich selber und seinen Mitmenschen. In diesem Willen wurzeln letztlich 
Leistung und Erfolg einerseits, Solidarität und Sozialpartnerschaft anderseits.

Die Erfahrungen waren durchwegs negativ, sei es mit der Übernahme von Defiziten 
privater oder halbstaatlicher Betriebe durch den Staat in Italien, mit der Schaffung 
zusätzlicher Beamtenstellen in Schweden, mit der Subventionierung der Stahl­
industrie in Frankreich, mit der Kartellbürokratie in der Europäischen Gemein­
schaft, gar nicht zu reden vom Kollaps der Planwirtschaft nach osteuropäischem 
Muster. Es wundert deshalb nicht, dass in jüngster Zeit sogar internationale 
Gremien, wie die OECD, einräumen, «die staatliche Stützung von strukturschwa­
chen, nicht mehr wettbewerbsfähigen Wirtschaftszweigen stelle eine letztlich zum 
Misserfolg verurteilte Politik dar». Daran sollten auch Regierungen und Parlamente 
denken, die unternehmerische Entscheide zur Strukturbereinigung mit Boykott 
beantworten wollen.
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Das zweite Merkmal hat Jeanne Hersch als eine «Haltung der Begrenzung» charak­
terisiert. Sie wollte damit andeuten, dass es heute und in Zukunft wieder vermehrt 
darum gehen muss, Grenzen verschiedenster Art zu beachten. Die wirtschaftlichen 
Zukunftsperspektiven, Grenzen des Wachstums und der Produktivitätssteigerun­
gen setzen zwingend auch den Ansprüchen und dem sozialen Fortschritt engere 
Grenzen als in der Vergangenheit. Recht auf automatischen Teuerungsausgleich, 
auf Arbeitszeitverkürzung bei unveränderten oder höheren Reallöhnen und dann 
erst noch Recht auf Arbeit sind ganz sicher des Guten zuviel. Umgekehrt bleibt für 
den Unternehmer immer weniger Spielraum, um einfach über höhere Umsätze und 
Preise zu erstarken. Die Flucht nach vorn hilft selten weiter. Innere Stärke ist auch für 
den Unternehmer wichtiger als äussere Grösse.

Mass und Bescheidenheit haben deshalb für uns alle - Arbeitnehmer, Unter­
nehmer und Staat — vorläufig höchste Priorität. Nur so wird es gelingen, dass wir 
die Herausforderungen der Zukunft ebenso erfolgreich bewältigen, wie wir die 
Probleme der Vergangenheit gemeistert haben.




